
Einladung und Ausschreibung 

FIS- Slalom und Riesenslalom Herren vom 7.-9.2.2014, 
und Deutsche Jugendmeisterschaft SL/RS 
in Todtnau-Feldberg / Schwarzwald 
 
Organisator: SC Todtnau 1891 e.V. 
 
Organisationskomitee 
 
Leiter: Daniel Herrmann  SC Todtnau 
TD FIS: Norbert Coray  SUI 
Schiedsrichter: wird von TD benannt   
Rennleiter: Tobias Lehr   SC Todtnau 
Streckenchef: Mirco Fritz   SC Todtnau 
Startrichter: Stefan Dietsche  SC Todtnau 
Zielrichter: Nathalie Thoma  SC Todtnau 
Chef der Zeitnahme: Achim Franz   SC Todtnau 
Chef der EDV: Heike Herrmann  SC Todtnau 
Finanzen: Stefan Asal   SC Todtnau 
Rettung: Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Todtnau  
 
Teilnahmeberechtigung: Alle der FIS angeschlossenen Verbände im Rahmen der 

Startquoten nach dem Reglement der FIS. Nur Wettkämpfer mit 
unterschriebener Athletenerklärung 

 
Meldeanschrift:                 Email: elisabeth.schmidt@deutscherskiverband.de 
                                      Fax:             +49 (0) 89 85790 247 
                                      Tel.:             +49 (0) 89 85790 249 
 
Liftkarten: 12.-€  pro Tag 
 
Meldeschluss:  Mittwoch, 05.02.2014, 20.00 Uhr 
 
Quartiere:  Tourismus GmbH zwischen Feldberg und Belchen 

 Tel.: +49 (0) 7671 96 96 95, Fax: +49 (0) 7671 636; 
 eMail: todtnau@bergwelt-suedschwarzwald.de 

 
Wettkampfstrecke:  Weltcupstrecke am Ahornbühl in Todtnau-Fahl 
Homologations-Nr.:  9513/03/10 GS,  9448/01/10 SL 
 
Rennbüro: im Gemeindezentrum Brandenberg (Beim „Hirschen“).  

Kapellenstr. 1 – 79674 Todtnau-Brandenberg 
Hier finden alle Mannschaftsführersitzungen statt. 
Telefon: +49 (0) 01747387652 / +49 (0) 1727394223 
Fax: +49 (0) 7671 8010 

 
Auskünfte:  Tobias Lehr, Mobil: +49 (0) 170 41 02 134 
 



Einladung und Ausschreibung 

FIS- Slalom und Riesenslalom Herren vom 7.-9.2.2014, 
und Deutsche Jugendmeisterschaft SL/RS 
in Todtnau-Feldberg / Schwarzwald 
 
Zeitplan: 
 
Donnerstag, 06.02. 20.00Uhr  Mannschaftsführersitzung RS 
 
Freitag, 07.02 10.00Uhr  RS, 1. DG, Codex 0218, NJC 
 12.30Uhr  RS, 2. DG 
 anschließend Siegerehrung im Skistadion Fahl 
 19.00Uhr  Mannschaftsführersitzung SL 
 
Samstag, 08.02. 10.00Uhr  SL, 1. DG, Codex 0969, NJC 
 12.30Uhr  SL, 2. DG 
 anschließend Siegerehrung im Skistadion Fahl 
 19.00Uhr   Mannschaftsführersitzung SL 
 
Sonntag, 09.02. 10.00Uhr  SL, 1. DG, Codex 0217, FIS 
 12.30Uhr  SL, 2. DG 
 anschließend Siegerehrung im Skistadion Fahl 
 
 Terminliche Änderungen bleiben vorbehalten! 
 
Haftungsausschluss: 
1. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer(DSV): 

In der DSV-Aktiven Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert 
erklärt Kenntnis zu haben von den wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren sowie diese zu 
akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit bei der Ausübung der von ihnen 
gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich haben sie sich 
verpflichtet eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres 
individuellen Könnens sich zutrauen die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu 
bewältigen und sich zudem verpflichtet auf von ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. 
Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum 
anderen deren Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven Erklärung 
ausdrücklich bestätigt für das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese 
Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich.  

2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen: 

Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und der 
Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein 
Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des Athleten. Der Teilnehmer erklärt 
sich weiter bereit sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn 
durch seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine 
eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es dient deshalb seinem eigenen Interesse, ausreichend 
Versicherungsschutz zu haben. 

 
 
gez. Daniel Herrmann, Vorsitzender 
 
 


